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24. Januar 1927 zur Abänderung der Bekanntmachung des
Staatsministeriums vom 5. Juli 1894, betreffend das Statut
der Irrenanstalt (Heil- und Pflegeanstalt) Wehnen.

Nr. 18.
Bekanntmachung des Ministeriums der sozialen Fürsorge zur Abände¬

rung der Bekanntmachung des Staatsministcriums vom 5. Juli
1894, betreffend das Statut der Irrenanstalt (Heil- und Pflege¬
anstalt) Welmen.

Oldenburg , den 24. Januar 1927.

Das Statut der Irrenanstalt (Heil- und Pflegeanstalt)
Wehnen, Bekanntmachung des Ministeriums des Innern
vom 5. Juli 1894, wird geändert wie folgt:

8 34 Abs. 3 erhält die Fassung:
„Außer dieser festen Vergütung sind bei anstalts¬

mäßiger Verpflegung an Auslagen für Medikamente usw.
ein vom Ministerium festzusetzender monatlicher Betrag
sowie die etwaigen Ausgaben für besondere Genüsse und
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Vergünstigungen für Privatwärter , für die Rückreise oder
den Rücktransport der Kranken und die etwaigen Be¬
erdigungskosten zu erstatten . "

Diese Änderung tritt mit Wirkung vom 1. Januar
1927 ab in Kraft.

Oldenburg , den 24 . Januar 1927.

Ministerium der sozialen Fürsorge.
vr . Millers.
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